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für die Grundstücke EUREF-Campus, EUREF-Campus 1-25, 
Teilflächen der Torgauer Straße und des Cheruskerparks 

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, 
Ortsteil Schöneberg 

und den Deckblättern vom12.06.2009, 16.09.2010, 13.03.2013 und 07.01.2021 überein.
Die Neuausfertigung des Originalplans stimmt mit der Planzeichnung vom 16.04.2009

Textliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Im Kerngebiet sind Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe nicht 
zulässig. 

1.2 Im Kerngebiet sind Vergnügungsstätten nicht zulässig. 

1.3 Im Kerngebiet sind Bordellbetriebe und bordellartige Betriebe nicht zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Im Kerngebiet wird als zulässige Grundfläche die im zeichnerischen Teil 
festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 

2.2 Die festgesetzte zulässige Grundfläche darf durch die Flächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, die lediglich das Baugrundstück unterbauen, bis 
zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. Für andere Anlagen im 
Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 1 der Baunutzungsverordnung darf die festgesetzte 
zulässige Grundfläche lediglich bis zu 50 % überschritten werden. 

2.3 Für die baulichen Anlagen zwischen den Punkten A und B kann ausnahmsweise 
ein Vortreten von Gebäudeteilen, und zwar für Vordächer, bis zu 5,0 m vor die 
Baugrenze und bis zu einer Grundfläche von 90 m² zugelassen werden.  

2.4 Oberhalb der jeweils festgesetzten Oberkanten sind Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien bis zu einer Höhe von 2,5 m zulässig, wenn sie in einem 
Winkel von maximal 45° von der Außenwand zurücktreten. Sie können 
ausnahmsweise bis zu einer Höhe von 5,0 m zugelassen werden. 

2.5 Oberhalb der jeweils festgesetzten Oberkanten sind sonstige Dachaufbauten bis 
zu einer Höhe von 2,5 m zulässig, wenn sie in einem Winkel von maximal 45° von 
der Außenwand zurücktreten und wenn sie ausschließlich der Aufnahme 
technischer Einrichtungen dienen. Die Grundfläche der sonstigen Dachaufbauten 
darf 20 % der Grundfläche des jeweiligen Baukörpers nicht überschreiten.  
Treppenhäuser und Aufzüge bis zu einer Höhe von 2,5 m oberhalb der jeweils 
festgesetzten Oberkanten und bis zu einer Grundfläche von jeweils 50 m² können 
ausnahmsweise auch direkt an der Außenwand zugelassen werden. 
Antennen, Schornsteine und Lüftungsrohre bis zu einer Höhe von 2,5 m oberhalb 
der jeweils festgesetzten Oberkanten können ausnahmsweise auch direkt an der 
Außenwand zugelassen werden.  

2.6 Die textlichen Festsetzungen 2.4 und 2.5 gelten nicht für bauliche Anlagen 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen mit festgesetzten Oberkanten 
von 107,0 m über NHN und 113,0 m über NHN. 

3. Immissionsschutz

3.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder 
Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist 
dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von 
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des 
eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind. 

4. Sonstige Festsetzungen

4.1 Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzungen 
des Bebauungsplans. 

4.2 Die Flächen a und b sind in einer Breite von 4,0 m unterirdisch mit einem 
Leitungsrecht zugunsten des zuständigen Trägers der Versorgung mit elektrischer 
Energie zu belasten. 

4.3 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen 
und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

5. Gestaltungsregelungen

5.1 Im Kerngebiet sind Werbeanlagen auf Dächern nicht zulässig. Wechselndes oder 
bewegtes Licht für Werbeanlagen ist unzulässig. 
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